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Eſcher: Johann Heinrich Alfred E—,, ſchweizeriſcher Staatsmann, ge—

borenam 20. Februar 1819 in Zürich, F daſelbſt am 6. December 1882.

Eſcher's Familie gehörte zu den älteſten und angeſehenſten Zürichs; doch hatte

der Großvater Hanus Caſpar E. (J1831 in St. Petersburg) ſein Vermögen

eingebüßt, war deshalb in ruſſiſche Dienſte getreten und hatte als Cavallerie⸗

offleier die Feldzüge gegen Napoleon mitgemacht; zwei ſeiner Söhne fielen

1807 in der Schlachht bei Friedland. Ein dritter Sohn, Heinrich E. (1776

bis 1888), ging nach den Vereinigten Staaten, wo er als Agent der Häuſer

Baring in Amſterdamund Rongemont

in

varis, ſpäter auſ eigene Rechnung

Laadereien, Baumwolle ꝛc. glückliche Geſchäfte machte. Als reicher Mann

er 1814 nach Zürich zuruͤck, verheirathete ſich hier mit Lydia Zollikofer

von Schloß Hardt im Thurgau (5. 1868), baute ſich das ſchöne Landgut

Belvoir in Enge bei Zürich und lebte fortan der Familie, der Kunſt und

Wiſſenſchaft. Eine von ihm angelegte große entomologiſche Sammlung ging

I888 durch Schenkung an das äidgenöſſiſche Polytechnikum über. Aus der

Ehe gingen 1816 eine Tochter, Clementine, und 1819 ein Sohn, Alfred,

hervor.
Indenglücklichſten Verhältniſſen aufwachſend, erhielt der Knabe den

eerſten Unterricht mit der Schweſter zu Hauſe; unter ſeinen Privatlehrern

befanden ſich der Naturforſcher Oswald Heer und der Theologe Alexander

Schweizer, beide hernach wiſſenſchaftliche Zierden der Schweiß. Im Frühjahr

1884 rat ex in das Obergymnafium ein, woder rreffliche Philologe Hans

Kaſpar Orelli ſein einflußreicher Lehrer war, und Oſtern 1837 bezog er als

deu juis die Zurcher Hochſchule, wo er das Glück hatte, Meiſter ſeines

Faches, wie Friedrich Ludwig Keller, Johann Kaſpar Bluntſchli und Karl

Guſtav Geib, als Profeſſoren zu finden. Als Mitglied der ſchweizeriſchen

Studentenverbindung „Zofingia“ legte er den Grund zu ſeinen über die ganze —

Schweiz ausgebreiteten perſönlichen Beziehungen, die ſpäter dem Staatsmann

zu ſtatten kamen, und bewies ſchon damals ſeine Gabe zu herrſchen“; 1839

ward er zum Präſidenten der Section Zürich und 1840 zum Eentralpräſi⸗

denten der ganzen Verbindung ernannt Das Studium in Zürich wurde

1888/89 durch zwei in Bonn und Berlin verbrachte Semeſter unterbrochen

und erhielt 842 ſeinen Abſchluß, indem E. am 17. September auf Grund

einer Diſſertation „De testium ratione quae Romae Giceronis aetate obti 
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nuit“* (Zürich 1842) promovirte, als erſter Doctor j. u. der jungen Zürcher
Rechtsfacultät. Nachdem er ſich hierauf während eines einjährigen Aufent—
haltes in Paris auch im weſtlichen Nachbarland umgeſehen, habilitirte er ſich
im Frühling 1844 als Privatdocent für Staatswiſſenſchaften in Zürich und
hielt ſieben Semeſter hindurch Vorleſungen über Civilproceß und Bundes—
ſtaatsrecht der Schweiz. Bald wurdeerjedoch der akademiſchen Lehrthätigkeit
durch die praktiſche Politik entfremdet, zu der ihn ſeine Begabung wie das
ihm in ungewöhnlichem Maaße entgegenkommende Vertrauen ſeiner Mitbürger *
indrängte.

— — Eintritt in das öffentliche Leben fiel in die ſturmbewegte Sonder—
bundsperiode, wo durch die Freiſcharenzüge der Radicalen gegen das Jeſuiten—
regiment in Luzern und durch die Bildung des Sonderbundesderclexicalen

—Kantonedie Parteigegenſätze bis zum Bürgerkrieg erhitzt waren und die Zu—
kunft der Schweiz auf dem Spiele ſtand. Im Kanton Zürich ſpeciell rangen
die durch den Septemberputſch von 1889 ans Ruder gelangten Conſervativen
und die damals verdrängten Liberalen mit Aufbietung aller Kräfte um die
Herrſchaft, weil von der Stimmgebung dereinzelnen Kantone das Schickſal
der großen eidgenöſſiſchen Fragen abhing. In ſcharfem Gegenſatz zu dem
conſervativ geſinnten Stadtbürgerthum, dem E. durch Geburt und ſociale
Stellung angehörte, ſchloß ſich der junge Rechtsgelehkte aus voller Ueber—
zeugung der liberal-radicalen Partei an, in der er die Trägerin des natio—
nalen Gedankens erblickte, und brachte ihr eine hervorragende Kraft zu, diee
der intelligente Führer der Zürcher Liberalen, Dr. Jonas Fuͤrrer von
Wintertur, zu würdigen wußte. Kaum hatte E. das Aller der Wählbarkeit
erreicht, ſo wurde er auf Betreiben ſeiner Winterturer Freunde von dem
ländlichen Wahlkreis Elgg am 21. Juli 1844 in den Großen Rath des
Kantons Zurich geſandt und halfhier den erſten Sieg derLiberalen erringen
indem am 17. Decbr. an die Stelle des demiſſionirenden Bürgermeiſters Muralt
mit 99 gegen 97 Stimmen derliberale Dr. Zehndergegenüber Du.Bluncfchtt
dem Haupt der Conſervativen, gewählt wurde. Mit Furrer und andeten —
liberalen Führern unterzeichnete E. einen Aufruf zur Veranſtaltung einer
Volksverſammlung in Unterſtraß auf den 26. Januar 1845, um die durch
die ganze Schweiz gehende Antijeſuitenbewegung auch in Zürich zu entfeſſeln,
und am 5. Februar hielt er im Großen Rath ſeine Jungfernrede zur Unter⸗
ſtützung Zehnder's, der im Gegenſatz zur conſervativen Regierungsmehrheit —
eine jeſuitenfeindliche Inſtruction für die Tagſatzung beantragte. Zehnder's

Antrag ging durch und im April 1845 brach das conſervative Regiment in
Zürich vollends zuſammen; diegeſetzliche Drittelserneuerung der Regierung
fiel zu Gunſten der Liberalen aus, Bluntſchli und Bürgermeiſter Mouſſon,
die Führer der bisherigen Regierungsmehrheit, nahmen ihre Entlaſſung und

donas Furrer wurde zum Amtsbürgermeiſter gewählt. Seit dieſem Um—
ſchhwungſtieg E. mitbeiſpielloſer Raſchheit einpor· Amns. April 1845 wurde

er neben den beiden Bürgermeiſtern zum dritten Tagſatzungsgeſandten, am
24 April in den Rath des Innern, im Juni wieder zum dritten Tagſatzungs—
geſandten, im December in den Erziehungsrath und daneben in die wichtigſten
Commiſſionen des Großen Rathes gewählt. 1846 wurde &x abermals dne
Tagſatzungsgeſandter und Vicepräſident des Großen Rathes. Am 29. Juni
1847 wählte ihn die Regierung zum Staatsſchreiber und im December der
Große Rath, deſſen jungſes Mitglied er war, zu ſeinem Präſidenten; im
Juli hätte ihn die Tagfatzung zum eidgenöſſiſchen Staatsſchreiber ernannt,
w die Zürcher ſich nicht geſtruubt hälten, ihn der Eidgenoſſenſchaft ab—
zutreten.
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Auf der Tagſatzung wie zu Hauſe gehörte E. zu den entſchiedenſten
Gegnern des Sonderbundes. Als durch die Niederwerfung der Sonderbunds—
kantone im November 1847 die Bahn für eine Umgeſtaltungdesallzulockern
ſchweizeriſchen Staatenbundes gebrochen war, ſprach er ſich als Großraths—
präſident am 28. März 1848 in einer bedeutenden Eröffnungsrede unum—
wunden für die Einführung des Einheitsſtaates aus: „Iſt der Staat, der
das Unglück hat klein zu ſein, wie die Schweiz, nicht dadurch ſchon genug ge—
hemmt? Sollen dieſe Hemmniſſe dadurch, daß man ihn in 28 Stäätchen
zerfallen läßt, verzwanzigfacht werden? Oderbeſitzen wir einen ſolchen Ueber—
fluß an Intelligenzen, daß wirſie in eine ſchweizeriſche Regierung nicht unter—
bringen können, daß wir 285 Regierungen bedürfen, umſie alle gehörig zu
bethätigen?“ Der neue Bundesverfaſſungsentwurf, wie er von der Tag—
ſatzungscommiſſion am 8. April 1848fertig geſtellt wurde, befriedigte ihn
daher keineswegs; bei der Eröffnung der Großrathsſitzung am 11. Mai warf
er ihm vor, daßernicht grundſätzlich ſei, mit der Centraliſation auf
halbem Wege ſtehen bleibe. Doch war E, viel zu ſehr Staatsmann, um das
erreichbare Gute über einem unerreichbaren Ideal in den Windzuſchlagen.
Als die Kantone ſich endgültig über Annahme oder Verwerfung der neuen
Bundesverfaſſung ſchlüſſig zu machen hatten, wiederholte er zwar bei der Er—
öffnung der Großrathsſizung am 21. Juli ſeine Bedenken, empfahl aber die
Annahme, weil der Entwurf doch einen mächtigen Schritt in der Richtung auf
den Einheitsſtaat bedeute, und trug ſo zu der einmüthigen Genehmigung durch
den Großen Rath des Kantons Zürich bei. Später wurde E. aus einem
Unitarier ein überzeugterAnhänger der bundesſtaatlichen Formen, denen die
Schweiz ein vorher nie gekanntes Glück verdankte; manches von dem, was er
in der Verfaſſung von 1848 vermißte, iſt übrigens durch die ſpäteren Bundes—
reviſionen nachgeholt worden.

Mittlerweile war E. auf der Staffel der republikaniſchen Ehren höher
und höher geſtiegen. Am 27. Juni 1848, vier Monate, nachdem er das Alter
der Wählbarkeit erreicht, wählte ihn der Zürcher große Rath zum Mitglied
der Regierung und zum zweiten Tagſatzungsgeſandten. Im September er⸗
nannte ihn die Tagſatzung neben dem Landammann Munzinger von Solothurn
zum eidgenöſſiſchen Repräſentanten im Kanton Teſſin, deſſen Regierungſich
durch unkluge Begünſtigung der italieniſchen Erhebung in Schwierigkeiten mit
dem öſterreichiſchen Feldmarſchall Radetzky geſtürzt hakte. Das ſtramme Auf—
treten der beiden Repräſentanten, welche zur Aufrechterhaltung ſtricter Neu—
tralität die Bewachung der Grenze miteidgenöſſiſchen Truppen und die In—
ternirung der italieniſchen Flüchtlinge im Innern der Schweiz anordneten,
mißfiel zwar im Teſſin, fand aber die Billigung der Bundesbehörden und
hatte auch eine Milderung der von Radetzky gegen den Teſſin verhängten
Maßregeln zur Folge.

Am 15. October 1848 wurde E. vomerſten eidgenöſſiſchen Wahlkreis
(Zürich) zum Mitglied des neugeſchaffenen ſchweizeriſchen Nationalraths ge—
wählt, der ihn ſofort zu ſeinem Vicepräſidenten ernannte. Am 27. December
wurde er in Zürich an Stelle des in den Bundesrath gewählten Jonas Furrer
zum Amtsbürgermeiſter und am 16. April 1849 vom Nationalrath zu ſeinem
Präſidenten erhoben. Damit hatte der Dreißigjährige auf kantonalem und
eidgenöſſiſchem Boden die Stufen erklommen, die er überhaupt erreichen konnte
und wollte. Daimſchweizeriſchen Bundesrath nur ein Mitglied aus einem
Kanton ſitzen durfte, ſo war in der Bundesregierung für ihn neben Furrer
kein Platz. In ſpätern Jahren hingeslediglich von ſeinem Willen ab, in
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den Bundesrath und zum Bundespräſidenten gewählt zu werden. E—. verzichtete
auf dieſe höchſte Ehre, die einem Schweizer zu Theil werden kann, weil er
ſich inzwiſchen mit ſeinen Eiſenbahn- und Bankunternehmungen Verpflich—
tungen aufgeladen hatte, und ſich überhaupt nicht entſchließen konnte, ſein
geliebtes Belvoir mit einem Wohnſitz in der Bundesſtadt zu vertauſchen.

In wenig Jahren war Alfred E. das unbeſtrittene Haupt des Kantons
Zürich und in wenig Monaten dereinflußreichſteMann in der Bundesver—
ſammlung geworden. Vornehme Geburt, Reichthum, imponirende Erſcheinung,
allezeit bereite Schlagfertigkeit der Rede, gründliche, vielſeitige Kenntniſſe,
feſter Wille, unermüdliche Arbeitsluſt, Alles traf bei ihm zuſammen, um ihn

über ſeine Mitſtrebenden empor zu heben. Im September 1847 ſchrieb Gott—
fried Keller bewundernd von ihm in ſein Tagebuch: „Der Sohneines Millio—
närs unterzieht er ſich den ſtrengſten Arbeiten vom Morgen bis zum Abend,
übernimmt ſchwere, weitläufige Aemter in einem Alter, wo andere junge
Männer von fünf- bis achtundzwanzig Jahren, wenn ſie ſeinen Reichthum
beſitzen, vor allem nur das Leben genießen. Manſagt zwar,erſeiehrgeizig.
Magſein; es zeichnet nur eine beſtimmtere Geſtalt“. Als Redner riß E.
weniger hin als daß er überzeugte; ſein Vortrag war nüchtern, aberſtets voll
Geiſt und zwingend durch ſeine Logik und Sachkenntniß. DieKlarheit ſeines
Denkens, die Gewiſſenhaftigkeit, womit er alle an ihn herantretenden Fragen
bis ins letzte Detail prüfte, die vornehme Ruhe, die er den Gegnern gegen—
über zu bewahren wußte, machten ihn auf lange hinaus zum erſten Parlamen—
tarier der Schweiz, der faſt immer ſeines Sieges ſicher war. Freilich lag in
der frühzeitigen Gewöhnung an unbeſtrittene Geltung auch die Gefahr der
Verwöhnung; es wurde dem ſelbſtbewußten Manne ſchwer, Widerſpruch zu
extragen, ſelbſtändige Naturen in ſeiner Umgebung zu dulden. Immerhin

inddie Vorwürfe, diein dieſer Beziehung gegen E. erhoben wurden, über—
trieben. Er war es, der eine Kraft wie Dubs hervorzog, und eskennzeichnet
die Weitherzigkeit der von ihm geleiteten liberalen Regierung, daßſie ihren
bedeutendſten conſervativen Gegner, den nach Münchenübergeſiedelten Bluntſchli,
mit der großen Aufgabe der Codification des zürcheriſchen Rechtes betraute.
Ebenſo war er es, der 1886 die WahlTreichler's, des begabten Führers der
ſocialiſtiſch- demokratiſchen Oppoſition im Kanton Zürich, in die Regierung
durchſetzte, weil er wußte, daß es für geſcheite Utopiſten kein beſſeres Heil—
mittel gibt, als ihre Heranziehung zur praktiſchen Bethätigung im Staate.

Als Bürgermeiſter von Zürich führte E. 1849 eine wichtige Partial—
reviſion der Kantonsverfaſſung durch, die den Gemeinden die freie Wahl der
Pfarrer und Lehrer übertrug, anderſeits die Regierungsgewalt verſtärkte und
concentrirte, indem ſie die Mitgliederzahl des Regierungsrathes auf neun
reducirte und an Stelle des altherkömmlichen ſchwerfälligen Collegialſyſtems
das Directorialſyſtem einführte, wonach die Leitung der verſchiedenen Ver—
waltungszweige nicht mehr durch Collegien, ſondern durch einzelne Regierungs—
mitglieder beſorgt wurde. Bei dieſem Anlaß wurde auch das ehrwürdige
Bürgermeiſteramt, das E. als derletzte bekleidete, in das eines bloßen „Re—
gierungspräſidenten“ verwandelt. Gleichzeitig wurde der Erziehungs— und
Kirchenrath neu organiſirt und in größere Abhängigkeit von der Regierung
gebracht. Von den ſtändigen Directionen übernahm E. das Erziehungsweſen
und war als Erziehungsdirector für ökonomiſche Beſſerſtellung der Lehrer,
ſowie für Hebung namentlich des höhern Schulweſens mit Erfolg bemüht.
Als Regierungspräſident arbeitete er ſich aber auch in die wichtigeren Geſchäfte
der andern Departements hinein und hielt ſo die Fäden der ganzen Ver—
waltung in ſeiner kräftigen Hand.
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Wie im Kanton, ſo war E. auf dem weitern Feldedereidgenöſſiſchen
Politik ein raſtloſer Arbeiter. Unter den Begründern desſchweizeriſchen
Bundesſtaates ſteht er als gewandter Vorſitzender des Nationalraths, als Ver—
faſſer wichtiger Geſetzesentwürfe, als maßgebendes Mitglied und regelmäßiger
Berichterſtatter der bedeutendſten nationalräthlichen Commiſſionen neben den
Mitgliedern des erſten Bundesrathes, den Furrer, Druey ꝛc., invorderſter
Linie. „Als Berichterſtatter in der Berathung über das Zollgeſetz“, ſchreibt
1851 ein Ohrenzeuge, „verfocht er in ſtundenlangen, die genaueſte Kenntniß
der Sache, wie ſie ſonſt eigentlichen Fachmännern eigen iſt, verrathenden Vor—
trägen die Vorſchläge der Commiſſion. Nicht weniger Vertrautheit mit Ge—
ſchäften verrieth er bei der Berathung des Poſtgeſetzes.“ In das Amtsjahr
1849/50, in dem er dem Nationalrath zum erſten Malpräſidirte, fielen nicht
weniger als 126 Sitzungen, und die „Thronreden“, mit denen er jeweilen
die Sitzungsperioden eröffnete und ſchloß, ſind hiſtoriſche Documente, die das
bereits Erreichte und die der Löſung noch harrenden Aufgaben wie die Grund—
ſätze der eidgenöſſiſchen Politik überhaupt in markigen Zügenfeſtſtellten. Im
ganzen lieh E. als anerkannter Führer der gemäßigten Radicalen in der
Bundesverſammlung dem Bundesrath gegen die Angriffe von Rechts und Links
eine ſichere Stütze, beſonders in Fragen der äußeren Politik und des Aſyl—
rechts, indem er aufcorrecte Erfüllung aller Pflichten des Völkerrechts und
der Neutralität, aber ebenſo ſehr auf entſchiedene Abweiſung aller mit der
Landesehre unvereinbaren Zumuthungen des Auslands drang. Gegenüber den
Fremden und Einheimiſchen, die kraft der „Völkerſolidarität“ eine republi—
kaniſche Propaganda der Schweiz nach außen verlangten, rief er, durch die
Macht des Beiſpiels allein könne die Schweiz der heiligen Sache der Freiheit
Vorſchub leiſten; das Princip der Selbſterhaltung verbiete ihr, eine andere
Politik zu verfolgen.

Mitunter freilichfand er es für nothwendig, dem Bundesrath, wenn er
ihn allzu ängſtlich ſah, eine entſchloſſenere Haltung vorzuſchreiben,„vormund—
ſchaftliche Befugniß über ihn auszuüben“, wie die Gegner ſpotteten. Soriß
er, als der Bundesrath ſich für incompetent erklärte, gegen die intoleranten
Eheverbote gewiſſer katholiſchen Kantone einzuſchreiten, die Bundesverſamm—
lung trotz der leidenſchaftlichen Proteſte der ſchweizeriſchen Biſchöfe und ihrer
Gefolgſchaft zum Erlaß des Geſetzes zum Schutze gemiſchter Ehen vom 8. De—
cember 1850 hin, einem bahnbrechenden Schritte zur Loslöſung des Eherechts
von kirchlichen Geſichtspunkten. E. war auch der Urheber des wichtigen
Nationalrathswahlgeſetzes vom 21. December 1850, das vondenClericalen
und proteſtantiſchen Conſervativen heftig angegriffen wurde, weil es ſtatt der
von ihnen verlangten Einerwahlkreiſe Wahlkreiſe zu vier Abgeordneten als
Regel aufſtellte und ſie nach ihrem Dafürhalten zu Gunſten derLiberalen
zuſchnitt. Mochte der Vorwurf der „Wahlgeometrie“ begründet ſein oder
nicht, jedenfalls war E. im Recht, wennereinen wirklichen Nationalrath und
keine „Philiſterverſammlung“ wollte, wie ſie aus bloßen Kirchthurmskreiſen
hätte hervorgehen müſſen.

Eine für ihn und das Land verhängnißvolle Stellung nahm E. in der
Eiſenbahnfrage ein. Er gehörte zu den erſten, welche die Bedeutung des
großartigen Verkehrsmittels für die Schweiz ganz und voll erkannten. In
ſeiner Präſidialrede vom 12. November 1849 wies er auf die Nothwendigkeit
raſchen Handelns hin, wenn die Schweiz nicht vom Weltverkehr abgeſchnitten
werden wolle, und am 12. Decemberſtellte er an der Spitze von 14 Mit—
gliedern des Nationalraths die Motion, der Bundesrath ſei einzuladen, mit
möglichſter Beförderung den Plan zueinemſchweizeriſchen Eiſenbahnnetz unter
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Zuziehung unbetheiligter Experten, den Entwurf zu einem Expropriationsgeſetz
und Anträge betreffend Betheiligung des Bundes an den Eiſenbahnbauten,
bezw. die Conceſſionsbeſtimmungen für den Fall der Erſtellung der Eiſen—
bahnen durch Privatgeſellſchaften vorzulegen. Die Motion wurdeerheblich
erklärt und E. zum erſten Mitglied der nationalräthlichen Commiſſion er⸗
nannt, welche die Vorlagen des Bundesrathes zu prüfen hatte. Der Bundes—
rath entſchied ſichim Einklang mit den von ihm angerufenen Experten, dem
berühmten engliſchen Ingenieur Robert Stephenſon, dem Volkswirthſchafter
Geigy von Baſel und dem Ingenieur Ziegler von Wintertur, für den Staats—
bau durch Bund und Kantone und die Mehrheit der Nationalrathscommiſſion
ging mit ihm einig. E. dagegen verfocht an der Spitze der Commiſſions—
minderheit das Syſtem des Privatbaus; ſein Antrag ſiegte am 8. Juli 1852
im Nationalrath mit 68 von 91 Stimmen undder Ständerathpflichtete bei.
Soentſtand das erſte ſchweizeriſche Eiſenbahngeſetz vom 28. Juli 1882, das
den Bau und Betrieb von Eiſenbahnen den Kankonen, bezw. den vondieſen
conceſſionirten Privatgeſellſchaften überließ und dem Bund nurein verclauſu—
lirtes Recht der Genehmigung der Conceſſionen ließ. Die Schweiz hat mit
dieſem Geſetz, das den Geſammtſtaat im Eiſenbahnweſen lange zur kläglichſten
Ohnmacht verurtheilte, die bitterſten Erfahrungen gemacht, und eshatihr
ungeheure Anſtrengungen gekoſtet, den Fehlſchritt, den ſie 18382 gethan, ein
halbes Jahrhundert ſpäter wieder gut zu machen. Die Hauptverantwortlichkeit
fällt zweifellos auf E.; hätte er ſeinen mächtigen Einfluß zu dem des Bundes—
rathes und der Commiſſionsmehrheit in die Wagſchale geworfen, ſo würde der
Staatsbau 1852 Geſetz geworden ſein. Wasdeneinſtigen Unitarier zu ſeiner
ablehnenden Haltung bewog, war im Grundenichts anderes als der Stand—

punkt des Zürchers, den die Wahl Berns zum Bundesſitz für die Zukunft
ſeiner Vaterſtadt beſorgt gemacht hatte. Er fürchtete, dieſelbe Coalition der
Bundesverſammlung, die Zürich um ſeine alte vorörtliche Stellung gebracht,
werde für die Weſt- und Mittelſchweiz aus Staatsmitteln Linien decretiren,
und dann nach Erſchöpfung des Bundescredits für die öſtlichen Kantone wenig
oder nichts mehr übriglaſſen.

Ein weiteres Motiv Eſcher's war die Hoffnung, daß der junge Bund,
wenn er ſeine Gelder nicht im Eiſenbahnbaufeſtlege, die nöthigen Mittel für
die Gründungeinereidgenöſſiſchen Hochſchule in Zürich behalte, die ihm als
die „ſchönſte ſchweizeriſche Culturfrage“ ganz beſonders am Herzen lag. Als
Bern Bundesſtadt wurde, galt es als ausgemacht, daß Zürich für die ver—
lorene Vorortſchaft mit der in der Bundesverfaſſung vorgeſehenen eidgenöſſi—
ſchen Univerſität werde entſchädigt werden und E. wurde nicht müde, bei
jeder Gelegenheit auf dieſe „Ehrenſchuld, welche die aus der neuen Bundes—
verfaſſung hervorgegangene Behörde der ſchweizeriſchen Jugend ſo bald als
möglich abzutragen habe“, hinzuweiſen. 851 arbeitete er als Mitglied einer
vom Bundesrath niedergeſetzten Expertekcommiſſion zwei Geſetzesentwürfe be—
treffend Errichtung einer eidgenöſſiſchen Hochſchule und eines Polytechnikums
aus, auf die ſich die Vorſchläge des Bundesraths aufbauten. Aber vonallen
Seiten erhob ſich offene und verdeckte Oppoſition gegen die eidgenöſſiſche Uni—

verſität in Zürich. Die Berner, Basler, Genfer hatten keine Luſt, ihre hohen
Eehranſtalten zu Gunſten Zürichs aufzuopfern, die Ultramontanenerblickten

cismus, die Welſchen für ihr romaniſches Volksthum. Nachdem die An—
gelegenheit Jahre hindurch verſchleppt worden war, beankragte die Minderheit
der vom Nationalrath beſtellten Commiſſion im Januar 1854 wieder Ver—
ſchiebung auf unbeſtimmte Zeit. E. bekämpfte als Sprecher der Commiſſions-

in der Centraliſation des höheren Unterrichts eine — für den Katholi—
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mehrheit in glänzender Rede dieſe verhüllte Beerdigung einer großen Idee
und erreichte ſoviel,aß der Nationalrath nach langer Redeſchlacht am 29. Ja—
nuar 1854 mit 59 gegen 89 Stimmen die Gründung der Univerſität ſammt
Polytechnikum in Zürich beſchloß. Aber der Ständerath lehnte am 1. Februar
mit 27 gegen 15 Stimmen das Eintreten in den Nationalrathsbeſchluß ab
und willigke mit knapper Noth in die Exrichtung des eidgenöſſiſchen Poly—
technikums, worauf dem Nationalrath nichts übrig blieb als dieſem Beſchluſſe
beizutreten, um wenigſtens etwas zu retten DasPolytechnikumsgeſetz vom
7 Februar 1854 fußt ganz auf dem Entwurfe Eſcher's; er wurde auch vom
Bundesrath am 2. Auguſt 1854 zum Vicepräſidenten deseidgenöſſiſchen Schul—
rathes, der die neue Anſtalt zu leiten hatte, ernannt und trug in dieſer Stellung
viel zu ihrem raſchen Aufblühenbei. te

Inzwiſchen warder Gelehrte und Politiker wider ſeine perſönliche Neigung
auf ein Feld abgedrängt worden, auf dem ihmreichliche Lorbeeren, aber auch
unendliche Dornen erwachſen ſollten. Um den Beweis zu leiſten, daß die
Schweiz auch mit dem Syſtem des Privatbaus zu den nothwendigen Eiſen—
bahnen komme, ſtellte ſich E. an die Spitze einer „Zürich-Bodenſeebahngeſell—
ſchaft“, die ſichim Januar 1853 conſtituirte und noch im Laufedesgleichen
Jahres ſich mit der „Nordbahn“ (Zürich—Baden), demeinzigen bereits be—
ſtehenden Eiſenbahnunternehmen der Schweiz, zur „Schweizeriſchen Nordoſt-
bahn“ verſchmolz. Am 12. September 1853 wählte die Generalverſammlung

der Nordoſtbahn E. zum Präſidenten der Direction. Auch bei dieſer Schöpfung
hatte er nur das Landeswohl im Auge; abereskennzeichnete doch dieſchiefe
Stellung, in die er gerieth, daß er einen Vertrag über die Conceſſion, die
der Geſellſchaft ertheilt wurde, in der doppelten Eigenſchaft als Regierungs—

präſident des Kantons Zürich und als Präſident der Nordoſtbahn zu unter—
zeichnen hatte.

Unter einer ſo außerordentlichen Arbeitslaſt, wie ſie E. ſich aufgebürdet
hatte, hätte die ſtärkſteGeſundheitins Wanken gerathen müſſen. Im Mai
1855 warf ihn eine ſchwere typhöſe Erkrankung darnieder. Dashartnäckig
andauernde Leiden bewog ihn, zur Beſtürzung der liberalen Partei, am
30. September die Entlaſſung als Mitglied und Präſident der Zürcher Re—
gierung zu nehmen. Fortan widmete er ſeinem Schoßkind, der Nordoſtbahn,
die ſich unter ſeiner Leitung zu der beſtverwalteten der Schweiz aufſchwang
und immerneueLinien eröffnete, ſowie einem zweiten wirthſchaftlichen Unter—
nehmen, der von ihm 1856 gegründeten ſchweizeriſchen Creditanſtalt in Zürich,
die ihn am 14. Juli zum Präſidenten des Verwaltungsrathes ernannte, ſeine
beſte Kraft. „Dieſe Anſtalt“, ſagt E. in ſeinen autobiographiſchen Aufzeich—
nungen mit Recht, „hat dem Platze Zürich eine finanzielle Bedeutung gegeben,
die er vorher entfernt nicht hatte; ſie hat auch zur Befruchtung der Induſtrie
und Gewerbethätigkeit in Zürich und in der ganzen Oſtſchweiz weſentlich bei—
getragen“. Wenn mantrotzdem das Bedauern nicht unterdrücken kann, daß
die Leitung von Eiſenbahnen und Banken, wofür es in der Schweiz an Leuten
nicht gemangelt hätte, den Staat einer ſolchen Kraft beraubte, ſo iſt anderſeits
E. dadurch zu einem gewaltigen Werk geführt worden, mit dem ſein Name
immerdar verknüpft bleiben wird, zur Gotthardbahn.

Die ſchweizeriſchen Alpenbahnprojecte ſind ſo alt, als dasſchweizeriſche
Eiſenbahnweſen überhaupt. Lange ſtand der von dem Graubündner Ingenieur
La Nicca ſchon 1845 aufgebrachte Plan der Ueberſchienung des Lukmanier im
Vordergrund, weilerdiegeringſten techniſchen Schwierigkeiten zu bieten ſchien;
ein 1861 mit Italien zur Ausführung der Lukmanierbahn bereits abge—

ſchloſſener Vertrag wurde nur deshalb nicht perfect, weil eine darin aus—
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bedungene Caution nicht rechtzeitig geleiſtet werden konnte unddieitalieniſche
Regierung den Vorwand ergriff, um ſich die Freiheit zur Prüfung eines
jüngeren Projectes zurückzunehmen. Letzteres betraf den St. Gotthard, auf
den zuerſt der Ingenieur Gottlieb Koller von Wintertur in einem Gutachten
von 1851 hingewieſen, zu deſſen Gunſten ſich 1888 eine zu Luzern ber—
ſammelte Conferenz von acht mittelſchweizeriſchen Kantonen ausgeſprochen,
aber erſt 1860 ein Comité ſich gebildet hatte, das durch den Zürcher Ingenieur
Wetli die erſten Pläne und Profile ausarbeiten ließ und mit Turin Ver—
handlungen anknüpfte. Noch immerſchien indeß der Lukmanier weitaus die
meiſten Ausſichten für ſich zu haben, als E. ſich des Gotthardprojectes an—
nahm undunter ſeinem Einfluß der ee Zürich und die Nordoſtbahnſich
den Beförderern deſſelben anſchloſſen. „Das Zuſtandekommen einerſchweize—
riſchen Alpenbahn“, ſchreibt E. „erſchien mir von Tag zu Tagwichtiger und
dringlicher. Es wurde mir immer klarer, daß die Schweiz ohne eine den
Wall ihrer Alpen durchbrechende Eiſenbahn zu einem von dem großen Welt—
verkehr umgangenen und verlaſſenen Eilande herabſinken müßte. Und hin—
wieder erwog ich, welch reichen Gewinn die Gotthardbahn, die, zum Unter—
ſchiede von den concurrirenden Alpenbahnprojecten inmitten der Eidgenoſſen—
ſchaft liegend und ſie auf langer Strecke durchbrechend, zu einer der wichtigſten
Handelsſtraßen für einen bedeutenden Theil der civiliſirten Welt werden muß
und die im Fernern dazu angethan iſt, die Schweiz auf dem kürzeſten Wege
mit Italien und dem Orienke zu verbinden, der geiſtigen und materiellen
Entwicklung unſeres Landes bringen würde. Alſo Anſtrebung der Gotthard—
bahn mit Aufbietung aller Kräfte!“

Fortan wurde E. die Seele des Unternehmens undbetrieb es mit der
ihm eigenen Energie. Nach ſeinem Plane bildete ſich am 8. Auguſt 1863
unter dem Vorſitz des Luzerner Regierungsrathes Zingg eine „Gotthardver—
einigung“, welcher dreizehn Kantone und die zwei bedeutendſten Eiſenbahn—
geſellſchaften der Schweiz, die Centralbahn und Nordoſtbahn, beitraten, mit
einer ſtändigen Commiſſion und einem geſchäftsleitenden Siebenerausſchuß an
der Spitze. Als Mitglied dieſes Ausſchuſſes entfaltete E., unterſtützt von
einem Stab eifriger Mitarbeiter, wie Zingg von, Luzern, Stoll von Zürich,
Feer⸗Herzog von Aarau, Stehlin von Baſel uͤ. A., eine raſtloſe und umſichtige
Thätigkeit zur Ueberwindung der ungeheuren Schwierigkeiten, die ſich dem
Unternehmen entgegenthürmten. Dasgrößte lag freilich in der von G—ſelbſt
verſchuldeten Ohnmacht des Bundes in Eiſenbahnangelegenheiten; in einer

Frage, die für das Land vomvolkswirthſchaftlichen, politiſchen und militäri—
ſchen Geſichtspunkt aus gleich wichtig war, durfte die ſchweizeriſche Regierung

zumErſtaunen des Auslands keine eigene Meinung äußern, mußteſie alles
den Rivalitäten der Kantone und Parkeien, ſowie dem Gutfinden der fremden
Mächte überlaſſen. Zu dem Lukmanier- und Gotthardproject geſellte ſich noch
ein drittes über den Simplon, und die Anhängerdieſer verſchiedenen Pro—
jecte, bezw. die dabei intereſſirten Kantone befehdeten ſichim Ins und Aus—
land mit all der Zähigkeit, wie ſie die Schweizer von jeher gegen einander zu
entfalten pflegten. In der Preſſe, in den Rathſälen, in denfinanziellen
Kreiſen, in den Büreaus der fremden Miniſterien wogte der Kampfoffen
und im geheimen Jahre lang hin und her. Weder die „Lukmanierpartei“
(St. Gallen, Graubünden, Glarus, Appenzell, Vereinigte Schweizerbahnen)
noch die „Simplonpartei“ (Waadt, Wallis, Genf, Ligne d'Italie) konnte für
ſich allein der Gotthardvereinigung die Waage halten, aber, durch gemeinſame
Gegnerſchaft verbüundet, waren ſie ſtark genug, die Anſtrengungen jener auf
Schritt und Tritt zu durchkreuzen und insbeſondere zu verhindern, daß der
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Bundſeine moraliſche oder gar finanzielle Unterſtützung dem Gotthardproject
uwende.
n In dieſem Intereſſenkampfe bewährte E. ſeine überlegene Meiſterſchaft.
Der von ihm geleitete Gotthardausſchuß machte Vorſtoß auf Vorſtoß. Erließ
durch die erſten Autoritäten des In- und Auslands eine Reihe gründlicher
Denkſchriften abfaſſen, die das Gotthardproject in techniſcher, volkswirthſchaft—
licher und militäriſch-politiſcher Beziehung beleuchteten, er vervollſtändigte
Pläne und Koſtenberechnungen und knüpfte diplomatiſche Verhandlungen mit
dem Ausland an; denn manwarſich darüber klar, daß das Rieſenwerknicht
ohne bedeutende Subventionen der mitintereſſirten Staaten zu Stande kommen
konnte. Nach einer vorläufigen Berechnungſollten Italien 85, die Schweiz 20,
Deutſchland 15 Mill. Fres. beitragen. In der Schweiz war angeſichts der
heftigen Oppoſition der Oſt- und Weſtſchweiz an eine Unterſtützung durch den
Bundnicht zu denken, die 20 Millionen mußten ganz von den Kantonen und
Eiſenbahngeſellſchaften der Gotthardvereinigung aufgebracht werden und wurden
bis Frühjahr 1866 unter endloſem Markten größtentheils geſichert. In Italien
lief das Gotthardcomité trotz den verzweifelten Anſtrengungen der Gegner
ſeinen Concurrenten ſichtlichden Rang ab; eine vom Bautenminiſter Jacini
beſtellte Commiſſion ſprach ſich 18668 zu Gunſten der Gotthardbahn aus, wor—
auf die Regierung ſich bereit erklärte, im Parlament eine Subvention zu
beantragen. In Deutſchland war die Stimmung anfänglich wenig günſtig;
Baiern betrieb das neue Project einer Splügenbahn und Baden war für den
Lukmanier, bis das Wirken des Gotthardausſchuſſes ſich auch hier geltend
machte. Seit October 18685 ſprachen ſich eine Reihe preußiſcher Handels—
kammern, namentlich am Rheine, für die Subventionirung der Gotthardbahn
aus. E.unterhielt mit dem badiſchen Miniſter v. Roggenbach 1864/65 leb—
haften Verkehr und hatte im Spätſommer 1865 zu Baden-Baden eine Be—
gegnung mit Bismarck. Das Ergebniß war, daßdie badiſche Regierung im
Januar 1866 an Preußen die Einladung richtete, eine Conferenz der be—
theiligten deutſchen Staaten zur Verſtändigung über die Subventionsfrage zu
veranſtalten.

So ſchien alles ſchon im beſten Gange, als der Krieg von 1866 das
Werk wieder für längere Zeit in den Hintergrund drängte. In der Schweiz
ſelbſt erſtanden ihm neue Schwierigkeiten, indem der KantonTeſſin ſich durch
die Intriguen internationaler Speculantengeſellſchaften verleiten ließ, aus der
Gotthardvereinigung auszutreten und ihr die begehrten Conceſſionen zu ver—
weigern. Jeder Schritt des Bundesrathes zur Förderung des Werkes wurde
von den zahlreichen Gotthardgegnern der Oſt- und Weſtſchweiz zum voraus
als Verfaſſungs- und Geſetzesverletzung verſchrieen. Umgekehrtſtellten ſich
Italien und die deutſchen Staaten auf den Standpunkt, daßſiekeinerlei
Verpflichtungen eingehen könnten, ſo lange die Schweiz über die Wahl des
Paſſes ſelber nicht im klaren ſei. Sotrieb ſich die Gotthardfrage Jahrelang
im Cirkel herum und gerieth, wie die Gegner frohlockten, in das Stadium
der „Verſumpfung“. Daerfolgten endlich am 81. März 1869 übereinſtim—
mende Erklärungen des Norddeutſchen Bundes und Italiens an den Bundes—
rath, daß ſie ſich definitiv für den Gottharddurchſtich entſchieden hätten und
nur für dieſen eine Subvention in Ausſicht ſtellen könnten, indem ſie zugleich
die ſchweizeriſche Regierung erſuchten, nunmehr die Initiative zu ergreifen
und ein beſtimmtes Project zu formuliren. In dengotthardfeindlichen Kreiſen
argwöhnte man, der Bundesrath habe dieſe Erklärung der Mächte, die den in
der Schweiz unlösbar gewordenen Knoten durchhieb, provocirt. In der That
hatte Bundespräſident Emil Welti, den die unwürdige Stellung der oberſten
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Landesbehörde in einer ſolchen Lebensfrage für die Schweiz in der Seele
brannte, lange mit den Vertretern von Italien und Preußen in Bern, Mele—
gari und General v. Röder, verhandelt, um ihre Regierungen zu einem ſolchen
Schritt, der den inneren Streit über die Wahl der Linie mit einem Schlage
erledigen würde, zu bewegen. Zuerſt war es Welti gelungen, die Bedenken
Italiens zu überwinden; dann hatten die italieniſchen Bemühungen ihrer—
ſeits, unterſtützt von denen des preußiſchen Geſandten in Bern, den Erfolg,
daß auf Bismarck's eigenſte Initiatkive der Norddeutſche Bund aus ſeiner
Zurückhaltung heraustrat und ſich mit Italien zu der gemeinſamen Action
in Bernverſtändigte.

Jetzt, ſeit das Gotthardproject das allein mögliche geworden war, durfte
der Bundesrath es endlich wagen, aus ſeiner Zurückhaltung herauszutreten.
Er luddieintereſſirten Staaten zu einer internationalen Conferenz ein, die
unter Welti's Vorſitz vom 15. September bis 18. October 1869 in Bern
kagte und das Bauprogramm, ſowie die Art der Beſchaffung der Geldmittel
feſtſtellte. Von den auf 187 Mill. Fres. berechneten Geſammtkoſten ſollten
102 Millionen durch das Privatcapital, 85 Millionen durch ſtaatliche Sub—
ventionen — 45 Mill. von Italien, je 20 von der Schweiz und Deutſchland —
aufgebracht werden. Am 15. October 1869 ſchloß die Schweiz den bezüg—
lichen Staatsvertrag mit Italien ab, dem am 20. Juni 1870 der Norddeutſche
Buͤnd, und am 28. October 1871 das andeſſen Stelle getretene Deutſche
Reich beitrat.

In der Schweiz erhob ſich gewaltige Oppoſition gegen den ſo mühſam
zu Stande gebrachten Gotthardvertrag, wiewol die 20 Millionen ohne jede
finanzielle Mithülfe des Bundes von den betheiligten Kantonen, Städten und
Bahngeſellſchaften getragen wurden; insbeſondere wurde im Intereſſe der
Landesvertheidigung ſeine Verwerfung verlangt, als ob der Bundesrath nicht
alles gethan hatte, um die Stellung der Schweiz als eines unabhängigen,
neutralen Staates im Vertrage zu ſichern, und die militärpolitiſchen Bedenken,
die mit einigem Recht geltend gemacht werden konnten, ſich nicht gegen jeden
Alpendurchſtich überhaupt gerichtet hätten. Doch wurde der Vertrag von der
Bundesverſammlung im Juli 1870, unmittelbar vor Ausbruch des deutſch—
franzöſiſchen Krieges, genehmigt. Im Juni1871erfolgte die Ratificirung
durch das italieniſche Parlament, am 5. November 1871 diejenige durch den
Deutſchen Reichstag. Mittlerweile hatte E. nach langwierigen Verhandlungen
in Berlin am 10. October 1871 durch einen Finanzvertrag mit einem deutſchen
Bankconſortium auch die 102 Millionen Privatcapital geſichert. Die neue
Geſellſchaft, die den Bau und Betrieb der Gotthardbahn übernehmenſollte,
konnte ins Leben treten. Am 4. November 1871 trat die bisherige Gott—
hardvereinigung zu ihrer letzten Sitzung in Luzern zuſammen, umdieihr
zuſtehende Wahl von ſechs Mitgliedern in den Verwaltungsrath der Gott—
hardbahngeſellſchaft zu treffen. Als erſtes Mitglied wurde mit 1990 von
2000 Stimmender abweſende E. gewählt. Abends glänzten bei der Illumi—
nation der Stadt am Schweizerhof, woeinofficielles Bankett die erfolgreiche
Thätigkeit der Gotthardvereinigung beſchloß, die transparenten Buchſtaben
De. A. EB. in Rieſengröße, eine Huldigung der Luzerner, deren Stadt kurz
vorher gegen die Mitbewerbung Zürichs zum Sitz der Gotthardbahngeſellſchaft
erkoren worden war, zu Ehren des Zürchers, über deſſen Verdienſt um das
Zuſtandekommen des Rieſenwerkes nur eine Stimme herrſchte. Die Stadt
Lugano und der Kanton Teſſin ernannten E. zum Ehrenbürger und der
Volksmund begann dem „Eſcher von der Lint“ den „Eſcher vom Gotthard“
zur Seite zu ſtellen. Am 6. December 1871 wählte ihn der Verwaltungs—
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rath der Gotthardbahn zum Präſidenten der Direction und E. nahm den
verantwortungsvollen Poſten unter der Bedingung an, daß er ſeinen Wohnſitz
in Zürich beibehalten könne.

Er war indeß viel zu ſehr Politiker, als daß er ganz in ſeinen wirth—
ſchaftlichen Unternehmungen aufgegangen wäre. Auch nach ſeinem Rücktritkt
aus der Regierung blieb er Mitglied des Zürcher Großen Rathes und des
ſchweizeriſchen Nationalrathes, der ihn noch drei Mal, 1858, 1886 und 1862,
zu ſeinem Präſidenten ernannte, eine Auszeichnung, die bekundete, welch her—
vorragende Stellung E. in der Bundesverſammlung noch immer einnahm.
Anderſeits machten ihn die alle Leidenſchaften aufwühlenden Eiſenbahnſtreitig⸗
keiten größern und kleinern Stiles, die in den 50er und 60er Jahren die
Schweiz durchtobten und in denenerſtets ein gewichtiges, oft das entſcheidende
Wortſprach, nachgerade zu einem der beſtgehaßten Männer in der Eidgenoſſen—
ſchaft. Gegen ihn hauptſachlich richtete ſich die Beſchuldigung, daß die Eiſen⸗
bahnbarone“ die Eidgenoſſenſchaft beherrſchten, und bildete ſich in der 1858
gegründeten „Männerhelvetia“ eine über die Schweiz verbreitete radicale
Oppoſition, die in den hochbegabten Berner Stämpfli ihren Vertrauensmann
erblickte. Man ſprach von den Parteien Eſcher und Stämpfli; die Differenz
zwiſchen den beiden Rivalen lag einerſeits in der Eiſenbahnfrage, indem
Stämpfli die Verſtaatlichung der Eiſenbahnen anſtrebte, anderſeits in der
äußern Politik. Stämpfli plante eine activere Theilnahme der Schweiz an
den Welthändeln, während E. nach wie vor auf einer rein defenſiven Haltung
beharrte. „Der Einzelne, der ſeine Kräfte richtig bemißt“, ſagte er, „ſteht
in der Achtung der Welt höher als derjenige, welcherſie überſchätzt. Gerade
ſo wird die Schweiz ſich duͤrch eine beſchetdene Politik mehr Anſehen zu er—
werben vermögen als durch die Politik der Selbſtüberhebung.“ Auf der andern
Seite war auch E. jederzeit dafür, daß die Schweiz für die Erhaltung ihres
unverkümmerten Beſtandes und ihrer Unabhängigkeit Gut und Bluteinſetze.
Daher unterſtützte er in der Neuenburger Frage als Präſident des National—
raths und Berichterſtatter der nationalräthlichen Commiſſion das feſte und
doch maßvolle Vorgehen des Bundesrathes und gabineiner prächtigen Rede,
die er am 80. December 1856 bei Anlaß der Beeidigung des Generals Du—
four hielt, den einmüthigen Gefühlen, die damals das Schweizervolk beſeelten,
Ausdruck. Auch außerhalb der Räthe arbeitete er für eine glückliche Löſung
des Conflicts, unter anderm in einer Audienz, die ihm Napoleon III. am
21. März 1857 gewährte. Im Savoyerhandel 1860 fiel ihm wieder die
Rolle des Berichterſtatters im Nationalrath, d. h. des Vertrauensmannes der
Bundesverſammlung zu; dies Maltrat er aber dem von Stämpfli beherrſchten
Bundesrath, der eine Beſetzung Nordſavoyens plante, entgegen undſetzte im
Verein mit Dubs, dem Berichterſtatterim Ständerath, die Vermeidung jedes
Schrittes, der zu kriegeriſchen Verwicklungen mit Frankreich hätte führen
können, durch. 1865 war erPräſident undBerichterſtatter der Commiſſion
des Nationalraths, welche die Vorſchläge des Bundesrathes zu einer Partial—
reviſion der Bundesverfaſſung zu prüfen hatte, und nahm auch an den Re—
viſionsberathungen von 1870 und 1878 als Mitglied der nationalräthlichen
Reviſionscommiſſion theil, indem er mit den Hauptzielpunkten der Verfaſſungs-
änderung, der Militär- und Rechtseinheit, einverſtanden war.

In ſeinem Heimathkanton übte E. bis 1867 ein für Republiken un—
gewöhnliches Maaß von Macht aus. Im Großen Rath, der ihm ſechs Mal
das Präſidium übertrug, war ſein Wort das ausſchlaggebende; manflüſterte
ſich zu, daß er nach wie vor die Regierung beherrſche, daß alle Wahlen und
Entſcheidungen in ſeiner Hand lägen, man ſpottete über den „Princeps“, den

—
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König Alfred“, über das „Syſtem“, mittelſt deſſen der Nordoſtbahnherrſcher
den Kanton regiere. Es lag in dieſen Gerüchten neben viel Uebertreibung
ein Korn Wahrheit; der überragende Einfluß, den E. in der liberalen Partei
als deren anerkannter Leiter ausübte, im Verein mit den Machtmitteln, die
ihm ſeine Stellung an der Spitze der Nordoſtbahn undCreditanſtalt verliehen,
gab dem liberalen Regimente eine ſtark perſönliche Färbung, die einer von
Jahr zu Jahr anſchwellenden Oppoſition gegen die Eſcher'ſche „Plutokratie“
rief. Im Grundeließ ſich der liberalen Regierung nicht viel vorwerfen. Der
Staat wargutundredlich verwaltet, tüchtige, gebildete Perſönlichkeiten ſtanden
an der Spitze, die Geſetzgebung hatte muſtergültige Leiſtungen aufzuweiſen,
von einem Günſtlingsregiment oder auch nur einem ausſchließlichen Partei—
regiment war ſo wenig die Rede, daß z. B. Gottfried Keller 1861 zum
Staatsſchreiber gewählt wurde, obwol er das Jahr zuvor der Eſcher'ſchen
Politik im Sinn der Stämpfliradicalen in einem offenen Manifeſt „Mark—
loſigkeit und Verſchliffenheit der Grundſätze“ vorgeworfenhatte. Aber neue
Richtungen und neue Generationen ſtrebten nach ihrem Rechte. Eshatteſich
allmählich in Zürich wie anderwärts von den Liberalen eine demokratiſche
Partei abgezweigt, welche die Annäherung des Repräſentativſyſtems andie
reine Demokratie mittelſt Einführung der Volkswahl für die Regierung, des
Referendums (der Volksabſtimmung überGeſetze und wichtige Beſchlüſſe) und
der Initiative (des Geſetzesvorſchlagsrechtes einer beſtimmten Anzahl Bürger)
auf ihre Fahne ſchrieb und ſociale Erleichterungen für die untern Claſſen
durch Mehrbelaſtung der obern anſtrebte. E. war ein grundſätzlicher An—
hänger des Repräſentativſyſtems und ſocialen Experimenten, deren Tragweite
er nicht zu überſehen vermochte, abgeneigt, weshalb er ſich gegen dieſe demo—
kratiſchen Poſtulate ablehnend verhielt. Da erſchienen ſeit 1866 eine Reihe
von Pamphleten aus der Feder des Advocaten Friedrich Locher, eines perverſen
Verleumders, der, vom ſogenannten „Syſtem“ſich zurückgeſetzt fühlend, mit
unerhörter Frechheit und Bosheit, aber mit unleugbaremſchriftſtelleriſchem
Talent die Verwaltung und Juſtiz des Kantons als bis ins Mark corrum—
pirt hinſtellte und die höchſten Magiſtrate perſönlich in den Koth zerrte. Nach
jeder gerichtlichen Beſtrafung ſteigerte Locher ſeine Angriffe; mit einem eigenen
Pamphlet wurde der „Princeps“ Alfred E. bedacht; doch mußte Locher hier
bei allger einen Anſchuldigungen ſtehen bleiben, da ihm das makelloſe Privat—
leben des Mannes keinerlei Anhaltspunkte für ſeine Taktik bot. Gottfried
Keller hat die Wirkungen des von dem Pamphletärentfeſſelten „allgemeinen
Reichstags der Verleumdung“, jene „dämoniſch ſeltſame Bewegung, welche
mehr Schrecken und Verfolgungsqualen in ſich barg als manche blutige Revo—
lution, obgleich nicht ein Haar gekrümmt wurde“, im „Verlorenen Lachen“

meiſterhaft geſchildert. Die Pamphlete riefen eine ungeheure Aufregung her—
vor,die Führer der demokratiſchen Partei fingen, ohne ſich mit dem Pamphletär
zuidentificiren, den „Wind der von ihm angefachten Bewegung inihre Segel

auf“, 26 000 Bürger begehrten mit ihren Unterſchriften eine Reviſion der
Verfaſſung und das Zürcher Volk, dem die Frage vorgelegt wurde, beſchloß
am 26. Januar 1868 mit 48 000 gegen 10 000 Stimmen, daßdie Reviſion
vorgenommen werden ſolle und zwar nicht durch den Großen Rath, ſondern
durch einen beſonders zu wählenden Verfaſſungsrath. Bei den Wahlen zum
Verfaſſungsrath im Maͤrz 1868 erlangten die Demokraten die große Mehr—
heit; das liberale „Syſtem“ war geſtürzt. E. zog die Conſequenz aus dem
Mißtrauensvotum des Volkes gegen die bisherige Staatsleitung, indem er ſich
eine Wahl in den Verfaſſungsrath verbat und zugleich ſeine Stelle im
Nationalrath niederlegte. Sein perſönliches Anſehen war indeß ſo wenig
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erſchüttert, daß ihn ſein Wahlkreis ſofort mit 10 000 Stimmen wieder wählte,
waͤhrend der ihm gegenüber geſtellte Pamphletär Locher bloß 4000 Stimmen
erhielt. Mit dem Sieg der demokratiſchen Bewegung wardervorherrſchende
Einfluß Eſcher's im Kanton Zürich gebrochen; doch blieb er, ohne ſich in den
Schmollwinkel zu ſtellen, bis zu ſeinem Tode im Kantonsrath und nahm als
das ſtets mit Achtung angehbrte Haupt der liberalen Minderheit regen An—
theil an den Geſchäften. Der demokratiſche Umſchwung, der ſich von Zürich
aus über eine Reihe anderer Kantoneverbreitete, veränderte auch ſeine Stellung
in der Bundesverſammlung, woſich ſeine Führerſchaft auf das liberale Cen—
trum beſchränkte, eine weniger durch die Zahl als durch die Qualität ihrer
Mitglieder bedeutende Gruppe.

Wennſich E. für die Schmälerungſeines politiſchen Einfluſſes mit dem
Erfolg ſeiner Bemühungen um die Gotthardbahn leicht tröſten mochte, ſo traf
es ihn bis ins Maͤrk, als nach wenig Jahren dieſes ſein halbvollendetes
Lebenswerk plötzlich zuſammenzubrechen drohte. Während des Bauesſtellte
ſich heraus, daß die finanzielle Grundlage des Unternehmens ungenügend war.
Nach den Berechnungen des Oberingenieurs Gerwig im J. 1878 überſchritt
der Bedarf den Voranſchlag um 34, nach denjenigen des Oberingenieurs
Hellwag im Februar 1876 ſogar um 102 Mill. Fres. Damit war das ganze
Unternehmen in Frage geſtellt, die Einzahlungen des Finanzconſortiums
ſtockten, die Bauunternehmer wurden ſchwierig, der Curs der mit 800 Fres.
einbezahlten Actien ſank auf 80 Fres., derjenige der Obligationen von 1000
auf 850 Fres. Gleichzeitig brach auch über die Nordoſtbahn, bei der E. ſeit
der Uebernahme der Direction der Gotthardbahn noch das Präſidium des
Verwaltungsrathes beibehalten hatte, eine Kriſis herein, weilſie ſich unter
der neuen Direction über ihre Kräfte Verpflichtungen zum Baue neuer Linien
aufgeladen hatte. Tag und Nacht arbeitete E. an der Rettung ſeiner beiden
Lieblingsſchöpfungen. Als Präſident der vom Verwaltungsrath der Nordoſt-
bahn im Januar 1877beſtellten Reorganiſationscommiſſion gelang es ihm,
hauptſächlich durch perſönliche Verhandlungen mit den Kantonen und Landes—
gegenden, denen gegenüber die Nordoſtbahn Bauverpflichtungen eingegangen
hatte, zum Zwecke, Stundung oder Modificationen der Verträge zu erlangen,
die Geſellſchaft über Waſſer zu halten, ſo daß ſie ſich wieder erholen und
ſpäter ihren Verpflichtungen genügen konnte.

Seine ganze Kraft aberſetzte er ein, um unter Beihülfe des Bundesrathes
Welti durch neue Combinationen das Gotthardunternehmen wieder ins Gleich—
gewicht zu bringen, durch Reducirung des BauprogrammsdasDeficit herab—
zumindern und durch die ſorgfältigſten Unterſuchungen und Berechnungen das
erſchütterte Vertrauen herzuſtellen. Im weſentlichen ſeinen Vorſchlägen gemäß
ſtellteim Juni 1877 eine vom Bundesrath veranſtaltete neue Conferenz der
Vertragsſtaaten zu Bern das reducirte Bauprogramm mit einem Koſtenvor—
anſchlag von 227 Mill. Fres. feſt. Von den 40 Millionen Mehrkoſten ſollten
28 Millionen von den Vertragsſtaaten — von Deutſchland und Italien je 10,
von der Schweiz 8 Mill. — unddiereſtirenden 12 Millionen von der Ge—
ſellſchaft aufgebracht werden. Das erklärliche Mißtrauen, das auch dem neuen
Vorſchlag entgegengebracht wurde, ſchlug E.ſiegreich nieder, indem er leiſtungs—
fähige Unternehmer gewann, die ſich verbindlich machten, die noch auszu—
führenden Linien um Pauſchalſummen auszuführen, die den Voranſchlag nicht
nur beſtätigten, ſondern zum Theil unter denſelben heruntergingen. So wurden
die Ergebniſſe der Conferenz Gegenſtand eines Nachtragsvertrages zwiſchen
Deutſchland, Italien und der Schweiz, der am 12. März 1878 unterzeichnet
wurde. Ebenſo gelang es, durch einen neuen Vertrag vom 12. Februar 1878
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das Finanzeonſortium zur Einzahlung des noch ausſtehenden Actien⸗ und
Obligationencapitals zu bewegen; die weiter nothwendigen 12 Millionen
Privateapital glaubte die Direction nach erfolgter Reconſtruction des Unter—
nehmens mittelſt neuer Obligationen leicht beſchaffen zu können, eine Voraus—
ſetzung, die ſich nachher bewährte.

Die größte Schwierigkeit verurſachte die ſchweizeriſche Nachſubvention von
8 Mill. Fres. Die Kantone der ehemaligen Gotthardvereinigung knüpften an
die ihnen zugemutheten neuen Leiſtungen zum Theil unerfüllbare Bedingungen,
zum Theil verweigerten ſie dieſelben ganz; ſo wurde im Kanton Zürich am
19. Mai 1878 die vom Großen Rathbeſchloſſene Nachſubvention durch Volks—
abſtimmung verworfen. Damit das große Werk nicht an dem kleinlichen Kan—
toneſenthum ſcheitere, beantragte der Bundesrath, daß der Bund den fehlenden
Betrag von ſich aus zuſchieße, allein es war fraglich, ob die Bundesverſamm—
lung dem Antrag zuſtimmen werde. Zu den alten Gegnern der Gotthardbahn
in der Oſt- und Weſtſchweiz, den zahlreichen politiſchen und perſönlichen
Feinden des Mannes, der an ihrer Spitze ſtand, geſellte ſich die große Maſſe
derer, die der ſcheinbare Mißerfolg an E. irre gemacht hatte. Obſchon die

Unzulänglichkeit des urſprünglichen Koſtenvoranſchlages ſich theils aus der
ſeither erfolgten Steigerung der Arbeitslöhne und Materialpreiſe, theils aus
den Schwierigkeiten der Gebirgsplaſtik, die erſt bei den Detailaufnahmen ganz
zu Tagetraten, leicht erklärte, wurde E. für die ganze Mißrechnung verant—
wortlich gemacht und mit Hohn und Vorwürfen überſchüttet. Nicht weniger
als drei Anonymi ſandten ihm ſeidene Schnüre zu. Während er wieein
Held für das bedrohte Unternehmen kämpfte, mußte ihm der befreundete
Bundesrath Welti unter der Hand mittheilen, daß ſein Rücktritt als Be—
dingung für die Bewilligung der Bundesſubvention anzuſehen ſei, da faſt alle
Berner und die meiſten Zürcher Demokraten in der Bundesverſammlung ihre
Stimmgebung davon abhängig machten. Ohne ein Wort der Klage legte E.
am 27. Juli 1878 ſein Mandat als Mitglied und Präſident der Direction
nieder Alle Bemühungen der Verwaltung, ihn unter Verminderung der Ge—
ſchäftslaſt zum Bleiben zu bewegen, waren an ſeiner Ueberzeugunggeſcheitert,
daß er der guten Sache dies perſönliche Opfer bringen müſſe, nachdem die
Reconſtruction in der Hauptſache geſichert war. Dafür hatte er die Genug—
thuung, daß die eidgenöſſiſchen Räthe durch das Alpenbahngeſetz vom 22. Au—
guſt 1878 den Gotthardkantonen eine Bundesſubention von 49/2 Millionen
gewährten, indem ſie eine gleiche Subvention zum voraus je einer Alpenbahn
im Oſten und Weſten, ſowie dem Kanton Teſſin 2 Millionen Bundesunter—
ſtützung für die Monte Ceneri-Linie zuſicherten und daß, als 88 000 Unter—
ſchriften das Referendum verlangten, dies Geſetz vom Schweizervolk am 19. Ja—
nuar 1879 mit 278 000 gegen 115 000 Stimmen angenommen wurde.

Eſcher's letzte Lebensjahre waren von ſchwerer Krankheit heimgeſucht.
Völlige Erblindung drohte ihm; den Winter 1881/82 verbrachte er in Nizza.
Doch war es ihm noch vergönnt, die Vollendung der Gotthardbahn und damit
eine gerechtere Würdigung ſeiner Verdienſte um dieſelbe zu erleben. Der
Bundespräſident Bavier richtete an ihn am 2. Mai 1882 im Namen des
Bundesrathes die Einladung zur Theilnahme an den Eröffnungsfeierlichkeiten
mit den Worten: „Der hervorragende Antheil, den Sie am Zuſtandekommen
des großen Werkes genommen, wird zu allen Zeiten unvergeſſen bleiben und
es muß Ihnen zur Genugthuung gereichen, das, was Sie mitſo vieler Hin—
gebung und Thaͤtkraft ins Werk geſetzt haben, in ſeiner Vollendung zu er—
blicken“ E., der eben erſt eine lebensgefährliche Operation überſtanden,
konnte der Einladung nicht Folge leiſten; aber es wurde ſeiner am Feſte nicht
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vergeſſen, und im November 1882 ernannte ihn der „Verein für Eiſenbahn—

kunde“ in Berlin zum Ehrenmitglied als „den Mann, deſſen ſchöpferiſcher

Thatkraft, deſſen aufopfernder und voller Hingabe und deſſen raſtloſer Energie

das Werk die Großartigkeit ſeiner Anlage, die ſchnelle Förderung und glück⸗

liche Vollendung ſeiner Ausführung weitaus in erſter Linie verdankt“.

Wenige Wochen ſpäter war er eine Leiche. Das Geleite, das ſeinem Sarge

An Deceuber folgte, war wol das größte, das Zürich je geſehen; die

Bundesverſammlung in Bern ſuspendirte an dem Tageihre Sitzung.

Die Preſſe aller Parteien ſtimmte darin überein, daß die Schweiz in E.

einen ihrer hervorragendſten Bürger verloren habe, der durch ein reichbewegtes

Leben mit feltener Thatkraft und Hingabe ſich den öffentlichen Dingen ge—

widmet und den großen Grundzug ſeines Weſens nicht am wenigſten im Un—

glück bewährt habe. Am 22. Juni 1889 wurde ein von Richard Kißling

geſchaffenes Denkmal Alfred Eſcher's auf dem Bahnhofplatz in Zürich enthüllt,

Ind Goufried Keller ſchrieb zur Denkmalweihe in der Neuen Zürcher Zeitung

die Worte: „Bedürfte der Stein einer weitern Inſchrift als derjenigen ſeines

mens, ſo ließe ſich eingraben: Dem Manne, der mit Geiſtestreue und

eigenſter Arbeit ſich ſelbſt Pflichten auf Pflichten ſchuf, und, ſie erfüllend,

wirkend und fuͤhrend, ſeine Tage verbrachte, die Nächte opferte und das
Augenlicht“ *

E hatie ſich 1887 mit Auguſte Uebel vermählt, der hochbegabten Tochter

des aus Deſſau ſtammenden Oberſtlieutenants Bruno Uebel, der beim Sep—
temberputſch in Zürich 1889 als Cavalleriecommandantdie liberale Regierung
muthig vertheidigt hatte, bis ſie ſich ſelbſt aufgab. 1864 wurde ihm die
geliebte Gattin erſt ſechsundzwanzigjährig durch den Tod entriſſen. Das einzige
Kind aus dieſer Ehe, Lydia, nachmals Frau Welti-Eſcher( am12. De—

ember 1801), ſchenkte am 6 September 1890 ihr ca⸗ Millionenbe—

ragerdes Vermögen der Eidgenoſſenſchaft, mit der Beſtimmung, daßdaſſelbe
unter dem Namen „Gottfried Keller-Stiftung“ beſonders verwaltet und daß
der Ertrag in Friedenszeiten zur Anſchaffung bedeutender Werke der bildenden
Kunſt, in Kriegszeiten zur Pflege verwundeter und kranker Wehrmänner ver—
wendet werde.

Joh. Scherr, Alfred Eſcher (Allgemeine Zeitung und Neue Zürcher
Zeitung, 1888). — Schneider, Alfred Eſcher als Activzofinger (Centralblatt
des Zofingervereins, 28. Jahrg. 1888). — DasAlfred Eſcher-Denkmal.
Bericht der Centralcommiffion nebſt Beiträgen zu einer Biographie von
Dr. Alfred Eſcher (Zürich 1890). — Wanner, Geſchichte der Begründung
des Gotthardunternehmens (Bern 1880); — derſelbe, Geſchichte des Baues
der Gotthardbahn (Luzern 1885). — Bächtold, Gottfried Kellers Leben,
ſeine Briefe und Tagebücher (Berlin 1894—07). — Peyer im Hof, Aus
den Anfängen des neuen Bundes (Frauenfeld 1900). — Briefe aus dem
Nachlaß Dr. Ludwig Snells (Züricher Poſt 19001901). — Jakob Dubs,
aus ſeinen Tagebüchern und aus Briefen ſeiner Freunde (Züricher Poſt
1901—1903). — Bundesblatt der ſchweiz. Eidgenoſſenſchaft, Jahrg. Jff.
— Weber, Bundesrath Emil Welti (Aarau 19038).

Wilhelm Oechsli.
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